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Auszug aus der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Ra tes vom 11.07.2006 mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für region ale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebun g der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (ABl. der 
Europäischen Union L 210/25 vom 31.07.2006) 
 

(Grundverordnung für die Förderperiode 2007 – 2013)  
 
 
 
Artikel 11 
 
Partnerschaft 
 
(1) Die Verwirklichung der Ziele der Fonds erfolgt im Rahmen einer engen Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat (nachstehend „Partnerschaft“ genannt). Jeder Mitgliedstaat 
organisiert gegebenenfalls im Rahmen seiner geltenden Regelungen und seiner Gepflogenheiten eine 
Partnerschaft mit Behörden und Stellen, wie z. B. 
 
a) den zuständigen regionalen, lokalen, städtischen und anderen zuständigen Behörden, 
 
b) den Wirtschafts- und Sozialpartnern, 
 
c) sonstigen Stellen, die in diesem Rahmen relevant sind und die die Zivilgesellschaft, die Partner des 

Umweltbereichs, Nichtregierungsorganisationen sowie Einrichtungen zur Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen vertreten.  

 
Jeder Mitgliedstaat bestimmt im Rahmen seiner nationalen Regelungen und Gepflogenheiten die 
repräsentativsten Partner (nachstehend „Partner“ genannt) auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie 
in Wirtschaft und Gesellschaft, im Umweltbereich oder in anderen Bereichen und berücksichtigt dabei die 
notwendige Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie, durch Einbeziehung des Schutzes 
und der Verbesserung der Umwelt, der nachhaltigen Entwicklung. 
 
(2) Die Partnerschaft steht in vollem Einklang mit den institutionellen, rechtlichen und finanziellen Befugnissen 
der jeweiligen Kategorien von Partnern gemäß Absatz 1. Die Partnerschaft erstreckt sich auf die Ausarbeitung, 
Durchführung, Begleitung und Bewertung der operationellen Programme. Die Mitgliedstaaten beteiligen 
gegebenenfalls alle relevanten Partner, insbesondere die Regionen, an den verschiedenen Phasen der 
Programmplanung innerhalb des für die einzelnen Phasen festgesetzten zeitlichen Rahmens. 
 
(3) Die Kommission konsultiert die auf europäischer Ebene organisierten Wirtschafts- und Sozialpartner jedes 
Jahr zu den Interventionen der Fonds. 
 
 
 
KAPITEL II 
 
Begleitung 
 
Artikel 63 
 
Begleitausschuss 
 
(1) Der Mitgliedstaat setzt für jedes operationelle Programm im Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde 
binnen drei Monaten ab der Benachrichtigung des Mitgliedstaats über die Entscheidung über die Genehmigung 
des operationellen Programms einen Begleitausschuss ein. Ein einziger Begleitausschuss kann für mehrere 
operationelle Programme eingesetzt werden. 
 

Handbuch Ziffer V-3. 



(2) Jeder Begleitausschuss gibt sich im Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde eine Geschäftsordnung im 
Rahmen der institutionellen, rechtlichen und finanziellen Vorschriften des betreffenden Mitgliedstaats, um seine 
Aufgaben gemäß dieser Verordnung auszuüben. 
 
Artikel 64 
 
Zusammensetzung 
 
(1) Den Vorsitz im Begleitausschuss führt ein Vertreter des Mitgliedstaats oder der Verwaltungsbehörde. Über 
die Zusammensetzung des Begleitausschusses entscheidet der Mitgliedstaat im Einvernehmen mit der 
Verwaltungsbehörde. 
 
(2) Ein Vertreter der Kommission beteiligt sich auf eigenen Wunsch oder auf Antrag des Begleitausschusses in 
beratender Funktion an den Arbeiten des Begleitausschusses. Ein Vertreter der EIB und des EIF können an 
Sitzungen zu operationellen Programmen, die von der EIB und dem EIF mitfinanziert werden, in beratender 
Funktion teilnehmen. 
 
Artikel 65 
 
Aufgaben 
 
Der Begleitausschuss vergewissert sich, dass das operationelle Programm effektiv und ordnungsgemäß 
durchgeführt wird; zu diesem Zweck 
 
a) prüft und billigt er binnen sechs Monaten nach der Genehmigung des operationellen Programms die Kriterien 
    für die Auswahl der kofinanzierten Vorhaben und billigt bei Bedarf Überarbeitungen dieser Kriterien im Zuge 
    der Programmplanung; 
 
b) bewertet er anhand der von der Verwaltungsbehörde vorgelegten Unterlagen regelmäßig, welche Fortschritte  
    bei der Verwirklichung der spezifischen Ziele des operationellen Programms erzielt wurden; 
 
c) prüft er die Ergebnisse der Durchführung und dabei besonders, inwieweit die für jede Prioritätsachse 
    festgelegten Ziele verwirklicht werden, sowie die Bewertungen gemäß Artikel 48 Absatz 3; 
 
d) prüft und billigt er den jährlichen und den abschließenden Durchführungsbericht nach Artikel 67;  
 
e) wird er über den jährlichen Kontrollbericht bzw. den Teil des Berichts, der das betreffende operationelle 
    Programm behandelt, und etwaige einschlägige Bemerkungen der Kommission zu diesem Bericht bzw. zu 
    dem entsprechenden Teil des Berichts unterrichtet; 
 
f) kann er der Verwaltungsbehörde Überarbeitungen oder Überprüfungen des operationellen Programms 
   vorschlagen, die geeignet sind, zur Verwirklichung der Fondsziele gemäß Artikel 3 beizutragen oder die  
   Verwaltung, insbesondere die finanzielle Abwicklung des Programms, zu verbessern; 
 
g) prüft und billigt er jeden Vorschlag für eine inhaltliche Änderung der Entscheidung der Kommission über die 
    Fondsbeteiligung. 
 
Artikel 66 
 
Modalitäten der Begleitung 
 
(1) Die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss wachen darüber, dass das operationelle Programm 
ordnungsgemäß durchgeführt wird. 
 
(2) Die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss nehmen die Begleitung anhand von Finanzindikatoren 
und der Indikatoren nach Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c wahr, die im operationellen Programm definiert 
werden. Sofern die Art der Intervention es zulässt, werden die Statistiken nach Geschlecht sowie nach der 
Größe der begünstigten Unternehmen aufgeschlüsselt. 
 



(3) Der entsprechende Datenaustausch zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten erfolgt elektronisch 
gemäß den Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung, die von der Kommission nach dem in Artikel 
103 Absatz 3 genannten Verfahren angenommen werden. 
 
Artikel 67 
 
Jährlicher und abschließender Durchführungsbericht 
 
(1) Die Verwaltungsbehörde legt der Kommission erstmals im Jahr 2008 und dann jedes Jahr jeweils bis 30. 
Juni einen Bericht und bis 31. März 2017 einen abschließenden Bericht über die Durchführung des 
operationellen Programms vor. 
 
(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Berichte umfassen folgende Informationen, die einen klaren Überblick über 
die Umsetzung des operationellen Programms vermitteln: 
 
a) den Stand der Durchführung des operationellen Programms und der Prioritätsachsen gemessen an den 
    überprüfbaren spezifischen Zielen, die, soweit möglich, zu quantifizieren sind; dabei finden die Indikatoren  
    nach Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c auf Ebene der Prioritätsachsen Anwendung; 
 
b) die finanzielle Abwicklung des operationellen Programms; hierzu ist für jede Prioritätsachse Folgendes 
     anzugeben: 
 
    i) der Gesamtbetrag der Ausgaben, die von den Begünstigten getätigt wurden und in den an die 
         Verwaltungsbehörden übermittelten Zahlungsanträge enthalten sind, und die entsprechende öffentliche  
         Beteiligung, 
 
   ii)   der Gesamtbetrag der von der Kommission gewährten Zahlungen und die Quantifizierung der Indikatoren 
         gemäß Artikel 66 Absatz 2 und  
 
   iii) die von der für die Zahlungen an die Begünstigten zuständigen Stelle getätigten Ausgaben;  
         gegebenenfalls wird die finanzielle Abwicklung der einzelnen operationellen Programme in den Gebieten,  
         die eine Übergangsunterstützung erhalten, gesondert dargestellt; 
 
c) informationshalber die vorläufige Aufschlüsselung der Mittelzuweisungen der Fonds nach Kategorien,  
     entsprechend den von der Kommission nach dem in Artikel 103 Absatz 3 genannten Verfahren erlassenen  
     Durchführungsbestimmungen; 
 
d) die von der Verwaltungsbehörde oder dem Begleitausschuss getroffenen Vorkehrungen zur Sicherung der  
    Qualität und Wirksamkeit der Durchführung; hierzu gehören insbesondere 
 
    i) die Maßnahmen zur Begleitung und Bewertung, einschließlich der Modalitäten für die Datenerfassung; 
 
   ii) eine zusammenfassende Darstellung erheblicher bei der Durchführung des operationellen Programms  
       aufgetretener Probleme und der etwaigen Abhilfemaßnahmen, gegebenenfalls einschließlich der auf die  
       Bemerkungen gemäß Artikel 68 Absatz 2 hin unternommenen Schritte; 
 
   iii) die Inanspruchnahme der technischen Hilfe; 
 
e) die Maßnahmen, mit denen die Information über das operationelle Pogramm und die entsprechende 
     Publizität gewährleistet werden sollen; 
 
f) Angaben über erhebliche Probleme im Zusammenhang mit der Einhaltung des Gemeinschaftsrechts, die bei 
   der Durchführung der operationellen Programme aufgetreten sind, und über entsprechende  
   Abhilfemaßnahmen; 
 
g) gegebenenfalls den Stand der Durchführung und Finanzierung der Großprojekte; 
 
h) die Verwendung der Fördermittel, die während der Laufzeit des operationellen Programms im Anschluss an 
    eine Streichung nach Artikel 98 Absatz 2 freigesetzt wurden und der Verwaltungsbehörde oder einer anderen  
    Behörde zur Verfügung stehen; 



 
i) Fälle, in denen eine wesentliche Änderung nach Artikel 57 festgestellt wurde.  
 
Der Umfang der an die Kommission übermittelten Informationen ist dem Gesamtbetrag der Ausgaben der 
betroffenen operationellen Programme angemessen. Gegebenenfalls können diese Informationen in Form einer 
Zusammenfassung vorgelegt werden. Die unter den Buchstaben d, g, h und i genannten Informationen sind nur 
erforderlich, wenn seit dem vorigen Bericht wesentliche Änderungen eingetreten sind. 
 
(3) Die in Absatz 1 genannten Berichte gelten als vorschriftsgemäß, wenn sie alle in Absatz 2 genannten 
einschlägigen Angaben enthalten. Die Kommission unterrichtet den Mitgliedstaat innerhalb von 10 Arbeitstagen 
ab dem Tag des Eingangs des Berichts über die Vorschriftsmäßigkeit des Berichts. 
 
(4) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten binnen zwei Monaten nach dem Tag des Eingangs des 
vorschriftsgemäßen jährlichen Durchführungsberichts der Verwaltungsbehörde über ihre Stellungnahme zu 
dessen Inhalt. Für den Abschlussbericht über das operationelle Programm beträgt diese Frist höchstens fünf 
Monate ab dem Tag des Eingangs des vorschriftsmäßigen Berichts. Äußert sich die Kommission nicht 
innerhalb der ihr gesetzten Frist, gilt der Bericht als angenommen. 
 
Artikel 68 
 
Jährliche Überprüfung der Programme 
 
(1) Die Kommission und die Verwaltungsbehörde prüfen jedes Jahr anlässlich der Vorlage des jährlichen 
Durchführungsberichts gemäß Artikel 67 den Stand der Durchführung des operationellen Programms, die 
wichtigsten Ergebnisse des Vorjahres, die finanzielle Abwicklung sowie andere Aspekte, die zu einer besseren 
Durchführung beitragen sollen. Außerdem können auch die im letzten jährlichen Kontrollbericht gemäß Artikel 
62 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i behandelten Aspekte der Funktionsweise des Verwaltungs- und 
Kontrollsystems überprüft werden. 
 
(2) Nach der in Absatz 1 vorgesehenen Prüfung kann die Kommission dem Mitgliedstaat und der 
Verwaltungsbehörde Bemerkungen übermitteln; die Verwaltungsbehörde setzt den Begleitausschuss davon in 
Kenntnis. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die auf diese Bemerkungen hin unternommenen 
Schritte. 
 
(3) Sobald die Ex-post-Bewertung der gegebenenfalls getätigten Interventionen des Programmzeitraums 2000-
2006 vorliegen, können deren Gesamtergebnisse bei der nächsten jährlichen Abschlussprüfung ausgewertet 
werden. 


